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Bitte ausgefüllt an: 

schuetz@altdorf-bb.de oder an: 

 
Gemeinde Altdorf 
Hauptamt 
Kirchplatz 5 
71155 Altdorf 

 
 
 

 

Verbindliche Anmeldung für das Betreuungsangebot in der 
Kernzeitbetreuung an der Adolf-Rehn-Schule in Altdorf 

 
 
 
 
 

Schuljahr 20  /20  
 

 

Nachname 
des Kindes 

 

Vorname 
des Kindes 

 

Geburtsdatum 
des Kindes 

 

Adresse 
des Kindes 

 

Klasse  

Nachname, Vorname der Eltern/ 

Sorgeberechtigten 

 

Email – Adresse  

Telefonnummer / Mobilnummer  

 

 

Wichtige Angaben: 

 

 

 Bekannte Lebensmittelallergien bzw. –Unverträglichkeiten   
 

 Sonstiges:   
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Hiermit melde ich mein Kind 

 

 
(Vorname, Nachname) 

 

ab dem   verbindlich für die Kernzeitbetreuung an der ARS wie folgt 

an: (Startdatum) 

 
 
 

(bitte die Betreuungstage ankreuzen) 
 

Betreuungsangebot Umfang Gebühr MO DI MI DO FR Summe 

 

Frühbetreuung 

07.00 bis 8.30Uhr 

 
1-5 Tage 

 
47,00 € 

      

Mittagsbetreuung 

Schulende bis 13.00Uhr ohne Mittagessen 

 
1-5 Tage 

 
39,00 € 

      

Mittagsbetreuung 

Schulende bis 14.00Uhr (Mittagessen bei Kitafino) 

 

1-2 Tage 

 

42,00 € 

      

Mittagsbetreuung 

Schulende bis 14.00Uhr (Mittagessen bei Kitafino) 

 
3 Tage 

 
63,00 € 

      

Mittagsbetreuung 

Schulende bis 14.00Uhr (Mittagessen bei Kitafino) 

 
5 Tage 

 
105,00 € 

      

Komplettbetreuung 

Früh- und Mittagsbetreuung bis 14.00Uhr 

 

5 Tage 

 

152,00 € 

      

Spätbetreuung * 

Schulende bis 16.00Uhr (Mittagessen bei Kitafino) 

 
1-2 Tage 

 
128,00 € 

      

Spätbetreuung * 

Schulende bis 16.00Uhr (Mittagessen bei Kitafino) 

 
3 Tage 

 
192,00 € 

      

Spätbetreuung * 

Schulende bis 16.00Uhr (Mittagessen bei Kitafino) 

 
4,5 Tage 

 
320,00 € 

      

Komplettbetreuung * 

Früh- und Spätbetreuung bis 16.00Uhr 

 
4,5 Tage 

 
367,00 € 

      

 

*Freitags endet die Betreuung um 14.00Uhr  

monatliche Betreuungsgebühr: 

 

 

Ich versichere, dass ich die Elternbeiträge entsprechend der oben genannten Staffelung übernehmen werde. 

Der Einzug erfolgt ausschließlich im Lastschriftverfahren. Die Benutzungsordnung habe ich gelesen und 

erkenne ich hiermit an. 

 

Die Einzugsermächtigung für das Lastschriftverfahren habe ich beigefügt. 

 

 

 

 
 

Altdorf, den ________________ Unterschrift der Erziehungsberechtigten:   



 

Bitte senden Sie Ihr ausgefülltes und unterschriebenes SEPA-Lastschriftmandat Im Original an: 

 
 

 
Gemeinde Altdorf 
Kirchplatz 5 
71155 Altdorf 

 
 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 
 

Ich ermächtige die Gemeinde Altdorf, Gläubiger-1D DE65ZZZ00000064662 Zahlungen von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Altdorf auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

Das Mandat gilt □ ab sofort □ ab dem   

für folgende wiederkehrende Forderungen der Gemeinde Altdorf (zutreffendes bitte ankreuzen!): 
(Das Buchungszeichen (BZ) finden Sie auf dem Steuer-Abgabenbescheid.) 

□ alle Abgaben 
□ Grundsteuer BZ  /  
□ Gewerbesteuer BZ  /  
□ Hundesteuer BZ  /  
□ Wasser-/Abwassergebühren BZ  /  

□ Kindergartenelternbeitrag BZ  /  
□ Ganztagesbetreuung BZ  /  
□ Kernzeitbetreuung BZ  /  
□ Sonstiges BZ  /  

 

 

Name und Vorname des Kontoinhabers 

PLZ, Ort, Straße und 

Hausnummer 

Name der Bank 

IBAN DE  

BIC 

 

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Bei nicht ausreichender Deckung besteht seitens der Bank 

keine Verpflichtung zur Einlösung der Abbuchung. Für die Rücklastschrift werden evtl. Bankgebühren fällig. 
 
 
 

X  

Datum/Ort und Unterschrift des Kontoinhabers 

 
 

 
Gemeinde Altdorf 

Kirchplatz 5 · 71155 Altdorf 
Telefon 07031 / 74 74 - O 

Internet www.altdorf-bb.de 

Steuer-Nr. 56003/00055 

Sprechzeiten 

Mo - Fr  08.00 - 12.00 Uhr 
Do 16.00 -18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Bankverbindungen 

Kreissparkasse Böblingen 
IBAN: DE26 6035 0130 0000 0206 33 BIC: BBKRDE6B 
Volksbank Böblingen 
IBAN: DE28 6039 0000 0360 2930 00  BIC: GENODES1BBV 



 

Datenschutzerklärung nach der DSGVO 
 

Die Gemeinde Altdorf nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir halten uns 

streng an alle geltenden Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz, insbesondere an die 

Datenschutzgrundverordnung, (DSGVO), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das 

Landesdatenschutzgesetz (LDSG). Die folgenden Erläuterungen geben Ihnen einen Überblick 

darüber, wie wir diesen Schutz sicherstellen und welche Daten wir im Rahmen der 
Kernzeitbetreuung verarbeiten. 

 
 
Verantwortlicher nach Art. 4 Nr. 7 

DSGVO 

Bürgermeister Erwin Heller 
Kirchplatz 5, 71155 Altdorf, Tel. 07031/74 74 0 

info@altdorf-bb.de 

 

 
behördlicher 
Datenschutzbeauftragter 

 

 
Zweck(e) der Datenverarbeitung, 
Rechtsgrundlage 

Komm.ONE Anstalt des öffentlichen Rechts 

Weissacher Str. 15, 70499 Stuttgart 
Telefon: +49(0)7118108-40465 
E-Mail: datenschutzbeauftragte@komm.one 

 
Die personenbezogenen Daten werden zum Zweck der 
Schulkindbetreuung an der Adolf-Rehn-Schule 

erhoben und verarbeitet. 

 

geplante Speicherungsdauer 
Die Daten werden ab sofort gespeichert und nach 
Beendigung des Betreuungsverhältnisses gelöscht. 

Die Daten werden an die Mitarbeiterinnen der 

Stellen, denen die Daten offengelegt 
werden 

Kernzeitbetreuung sowie von den Mitarbeiter/innen der 
Gemeindeverwaltung zur Planung des Angebots sowie 

für die Abwicklung des Elternentgelts weitergegeben. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Betroffenenrechte 

Sie haben als betroffene Person das Recht von der 
Stadt-/Gemeindeverwaltung Auskunft über die 

Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 15 

DSGVO), die Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 

DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und 

die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu 

verlangen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen dafür 
vorliegen. Sie können verlangen, die bereitgestellten 

personenbezogenen gemäß Art. 20 DSGVO zu erhalten 

oder zu übermitteln. Sie können nach Art. 21 DSGVO 

Widerspruch einlegen. Die Einwilligung in die 

Verarbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit 
widerrufen. Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe können 

Sie sich beim Landesbeauftragten für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 

Stuttgart, post-stelle@lfdi.bwl.de beschweren. 
 

 

Verpflichtung, Daten bereitzustellen, 
Folgen der Verweigerung 

Die Kernzeitbetreuung ist ein freiwilliges Angebot der 
Gemeinde Altdorf. Sofern Sie der beschriebenen 

Nutzung Ihrer Daten nicht zustimmen, kann Ihr Kind 

im Rahmen des Kernzeitangebots nicht betreut 
werden. 


